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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 123/J der 

Abgeordneten Philip Kucher, Genossinnen und Genossen, wie folgt: 

Frage 1: 

Folgende Personen mit Ausnahme der Sekretariats- und Kanzleikräfte bzw. des 

Kraftfahrpersonals waren zum Stichtag 31. Oktober 2019 in meinem Kabinett beschäftigt: 

NAME FUNKTION 

BRANDTNER Daniela Persönliche Referentin 

DUJMOVITS Julia, Mag.a  Fachreferentin für den Bereich Sozialversicherung und 

Konsumentenpolitik 

EICHWALDER Stefan, Mag Fachreferentin für den Bereich Gesundheit 

HOCKE Cornelia, Mag.a Stellvertretende Kabinettschefin und Fachreferentin für den Bereich 

Pflegevorsorge, Behinderten-, Versorgungs- und 

Sozialhilfeangelegenheiten sowie Arbeitsrecht 

JUNG Gerd, Mag. MBA Pressesprecher 

LUGER Katharina, Mag.a  MBA Kabinettschefin und Fachreferentin für den Bereich europäische, 

internationale und sozialpolitische Grundsatzfragen sowie Arbeitsmarkt 
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Frage 2: 

Zum Stichtag 31. Oktober 2019 waren in meinem Kabinett insgesamt sieben 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Sekretariats- und Kanzleikräfte bzw. Kraftfahrpersonal 

beschäftigt. 

Fragen 3 und 4: 

Hinsichtlich der Gesamtsumme der Personalkosten inklusive Sekretariats- und Kanzleikräfte 

bzw. Kraftfahrpersonal in meinem Kabinett für die Zeit vom 3. Juni 2019 bis 17. Juli 2019 wird 

auf die Beantwortung der Frage 2 (Teil II: Kabinettsmitglieder) der parlamentarischen 

Anfrage Nr. 3956/J (Nr. 3854/AB vom 29.8.2019) verwiesen. 

Die Gesamtsumme der Personalkosten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter inklusive 

Sekretariats- und Kanzleikräfte bzw. Kraftfahrpersonal in meinem Kabinett für die Zeit vom 

18. Juli 2019 bis 31. Oktober 2019 betrug 285.642,16 €. 

Frage 5: 

Es darf zum einen darauf hingewiesen werden, dass sich die Personalkosten aus verschiede-

nen Parametern, wie beispielsweise der Größe des Kabinetts und der Funktion der Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter im Kabinett, ergeben, und zum anderen darauf, dass die derzeitige 

Personalstruktur in den Kabinetten wesentlich durch die besondere Aufgabenstellung der 

gegenwärtigen Bundesregierung, die notwendigen Verwaltungsgeschäfte zu führen, bedingt 

und daher nur schwer vergleichbar ist. Es wird daher um Verständnis ersucht, dass seriöser-

weise von der Angabe einer exakten, vollständigen Jahressumme im Sinne der Frage für das 

kommende Jahr 2020 abgesehen wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Mag. Dr. Brigitte Zarfl 
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